Das christliche Imperium

Von Caesar und Augustus bis auf Diocletian hat sich das Kaisertum fort​schreitend von der allgemein menschlichen Sphäre entfernt und sakralen Charakter anzueignen gewußt, Diocletian dann Tracht, Thron, Ornat, Insignien, Szepter und Globus geschaffen und das Zeremoniell gefestigt, wie Alföldi beschrieben hat, um 300 n. Chr., zur Zeit der Alexander-​Darstellung des Pseudo-Kallisthenes also. Diese imperiale Theologie, die einen transzendentalen Bezug in der siegreichen Herrscherpersönlichkeit und - in der Legende - in allen ihren Taten behauptet, erscheint seit Alex​ander in einer fortschreitend deutlicher ausgeprägten Doppelgestalt des Weltherrschers - als politischen Herrschers über das Universalreich, das Imperium, und als religiöser Verehrung würdige Verkörperung göttli​chen Willens oder gar von göttlicher Abstammung. Jacob Burckhardt hat ebenso kundig wie scharfblickend, gedankenreich und wortmächtig die religiösen „Superstitionen dieser Zeit“ vor allem als Heer und Soldaten beherrschende Überlieferungen dargestellt, zu denen sich die aus dem geheimen Mithras-Kult hervorgegangene Sonnenverehrung des Sol in​victus gesellte. Unter dem Soldatenkaiser Aurelian (270-275) erhielt sie hohen Rang. Bildnisse Diocletians zeigen den Kaiser vor der Gloriole einer Sonnenscheibe. Unter diesen Voraussetzungen erwuchs gegen Ende des 3. Jahrhunderts ein „toleranter Monotheismus“. 

Constantin vollzog die Bindung an das Christentum und fügte den Insignien das Diadem hinzu. Die doppelte Wesenheit des Weltmonarchen, politisch herr​schend und von göttlicher Abkunft, war deutlich ausgebildet. Sie wurde durch Constantin monotheistisch ausgeformt, auf dem Boden des Chri​stentums über Alexander den Großen hinausweisend. Dies senkte sich in die Überzeugungen ein, verschärfte den Gegensatz zu den barbaros der äußeren Oikumene und setzte den Rahmen der Ordnung, in der die Menschen lebten.

Christlich beeinflußte Massenaktionen in großen Städten gehörten zur politischen Szenerie der Spätantike. In Sprechchören drückte sich göttlich inspirierte Einmütigkeit aus. Den rhythmischen Äußerungen der Menge eignete der Charkter supranaturaler Gewißheit, wenn im Theater, in Arenen oder auf Plätzen Rufe im Chor erschallten. Die Mas​se der lokal Unzufriedenen erlangte eine Bedeutung, die die Macht der Honoratioren begrenzte oder einschränkte. Dies machte sich die christ​liche Kirche zu eigen. Sprechchöre wurden geübt, Predigten lösten sich mit Gesängen der Gemeinde ab; Anführer der Sprechchöre konnten zu Agitatoren werden. „Die christliche plebs erkannte schnell die Macht der Chorsänger.“

Das Schicksal der Kleinstädte in den Provinzen, den Begegnungsstät​ten der regionalen landsässigen Aristokratie, war von anderer Art. Die kaiserlichen Beamten verfügten nur über geringe Möglichkeiten, auf die Bevölkerung unmittelbar einzuwirken. Die Lücke füllte dann der Bi​schof aus, der zu örtlicher Bedeutung aufstieg, als „Freund der Armen“ permanente Solidarität ins Leben brachte, die alle Differenzen zwischen Stadt und Land, Bürgern und Nichtbürgern, Reichen und Mittellosen in einer Art Brüderlichkeit aufhob. In dieser Eigenschaft wurde der Bischof auch zum Partner der kaiserlichen Verwaltung, die das oströmische Reich noch Jahrhunderte überdauern ließ. Die Kirche wurde zur Gemeinschaft der Christen, die ecclesia abstrakt zur großen Einheit. Sie wurde von neu​en geistlichen Autoritäten regiert und alsbald strenger Ordnung unter​worfen unter einem weltlichen Vertreter Gottes, der in Konflikte zu den höchsten weltlichen Autoritäten geriet, Kaisern und Königen, die sich selbst als Abkömmlinge aus Dynastien fühlten und zu legitimieren wuß​ten, bis zum Siege Kaiser Constantins über seine Gegner, der das geteilte Reich unter seiner Alleinherrschaft erneut zusammenfaßte und sich vor seinem Tode (337) christlich taufen ließ. Zu dieser Zeit hatte das Chri​stentum schon hochgebildete Kenner der Literatur und gewandte Rheto​riker in seinen Bann gezogen, die nun die Welt mit neuem Geist erfüll​ten und der „typisch römischen Einheit von Politik und Religion“ neue Gestalt gaben, die dann einem nachrömischen Reiche zustrebte. 

Das WeIt​reich gehörte zum Themenkreis der Kirchenväter Hieronymus und Au​gustin und des Orosius, von dem die Lehre von den vier Reichen ausgeht. Die Zwei-Körper-Lehre vom Herrscher reflektierte den Transfer der alten Deutung in die heidnische Tatsachenwelt der außerrömischen, nordländischen nationes, von denen schon Cicero sprach. Der alte Aus​druck der translatio imperii meint die Übertragung der Macht Gottes, nach Texten des Alten Testaments, auf die Weltreiche, die Übertragung der römischen Kaiserherrschaft auf neue, germanische Herrscher über Rom, schließlich auf einzelne Fürsten - in Konsequenz aus einer Zwei​heit der Reiche. Eine den einzelnen und seinesgleichen erhebende Fest​kultur, häufig in eigenartiger Mischung aus religiösen, heidnischen, vor​christlichen wie christlichen und - in unserem Verständnis - politischen Elementen läßt Manifestationen eines Gemeinwillens von gefühlsmäßig vorübergehend überwältigenden und in tradierten Handhabungen schließ​lich auch permanenten Wirkungen entstehen, in der stetigen Evokation des Besonderen und zeitenthoben Orientierenden, im Abstandnehmen von jeglicher Alltäglichkeit. Dies erzeugt Formen eines Kultes. Das war in vorchristlicher Zeit kaum anders als in großen Festlichkeiten der Re​naissance, die in eine Verherrlichung des Fürsten oder Stadtherrn mün​deten, von kaum noch bestimmbarem Alter in Venedig, alljährlich aus Anlaß der Vermählung des Dogen mit dem Meer.

Niedergang

Niedergang und wiederholte Teilungen des Römischen Reiches wurden vom Christentum weder verhindert noch aufgehalten. Bis dahin verlief die Sinnstiftung vom Orient aus in den Okzident. Eine Umkehr zeitigte die große „Völkerwanderung“ (migrationes gentium) in ihren späten Er​scheinungen. 

Bedeutsamstes geistiges Zeugnis bleibt die Bibelüberset​zung ins Gotische durch den Bischof Ulfilas, der die arianische Christia​nisierung der Goten einleitete. Die Kaiserherrschaft garantierte den Bestand des Reiches wie gesicherten Wohlstand in den Städten nicht mehr, auch nach der Teilung in Westrom und Ostrom nicht. Die weItumspan​nende Pax Romana, in der Rom gebietet und „Recht und Ordnung“ (Prokop) herrschen, war zerstört. Der Druck der andrängenden fremden Völkerschaften, der Germanen im Westen früher als der Perser und der Sarazenen im Osten, steht im Vordergrund historischer Darstellungen. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts klagte Hieronymus: “... meine Seele schaudert davor, den Niedergang unseres Zeitalters zu berichten. Durch zwanzig Jahre und länger wurde das Blut von Römern jeden Tag zwi​schen Konstantinopel und den Julischen Alpen vergossen. Skythien, Thra​kien, Makedonien, Thessalien, Dardanien, Dakien, Epirus, Dalmatien und alle Provinzen Pannoniens wurden von den Goten und Sarmaten, Quaden und Alanen, Hunnen, Vandalen und Markomannen heimge​sucht, ausgeraubt und geplündert.“ Aber auch Mißwirtschaft, Korrup​tion und politischer Opportunismus, etwa am Hofe Kaiser Justinians, der alte westliche Reichsteile zurückzuerobern versuchte, stellten sich ein und blieben nicht ohne heftige Opposition. Das Schwinden des tagtäg​lich wirkenden Wertekanons beschwor eine tiefwirkende politische Ori​entierungslosigkeit der Menschen herauf, die sich nach Sicherheit, Schutz und wundersamen Auswegen sehnten, die die auctoritas des Imperators und seiner Machthaber nicht mehr gewährte. Im Grunde hatte in diesem Bedürfnis nach Sicherheit und Führung schon in der Spätantike vor Con​stantin der Umbruch eingesetzt, den man eine „religiöse Revolution“ nennen kann. In ihr tauchten die Gestalten von Heiligen auf, helfenden, durch christlichen Glauben erleuchteten, ausgezeichneten Persönlichkei​ten, für deren meist lokal wirksame Taten rationale Erklärungen gesucht und gefunden wurden. „Auf jeder Ebene des Lebens waren die Institu​tionen, die in klassischer Zeit scheinbar die furchterregende Last von Per​manenz und Göttlichkeit tragen konnten, in Verfall begriffen. Den Men​schen blieb nichts mehr als andere Menschen, worauf sie sich verlassen konnten.“ Seit Mitte des 4. Jahrhunderts versuchten die Kaiser West​roms, durch Gewinnung und auch Ansiedlung fränkischer und alaman​nischer Gruppen die Rhein-Donau-Grenze zu sichern. Doch was für kurze Zeit als Aushilfsmittel geeignet schien, blieb ohne dauernde Festi​gung vor dem neuen Ansturm der Fremden. Dem Zug der zahlenmäßig nicht sonderlich überlegenen Sueben, Vandalen und Alanen folgte der der Visigoti (Westgoten) mit großen Trossen ihrer Familien bis in das west​liche Iberien und der der Ostrogoti (Ostgoten) nach Italien, deren Ein​heit und Stärke über die römische Herrenschicht obsiegte.

Innere und äußere Momente wirkten ineinander. Die fortgesetzte Überschichtung, die Landnahme, die auch „Leutenahme“ war, ließ alte Namen und gentes unter- und in der überlegenen und wandernden gens aufgehen, nachdem die römische Grenzwehr der Wucht einer „Akku​mulation von Wanderlawinen“ unterlag, die sich zudem aus dem „un​erschöpflichen Reservoir“ zulaufender Sklavenscharen und gar von rö​mischen Soldaten germanischer Abkunft verstärkten. Auch Bauern und Bergleute heimgesuchter Gebiete schlossen sich den anstürmenden Hee​ren an. Der Erfolg der vordringenden Barbaren läßt sich ebenso auf ihre Entschlossenheit und Einheit wie auf Unsicherheiten, Konsensverlust und Zerfallserscheinungen der abwehrenden Gegenseite zurückführen. Die Ursachen lagen in fortgesetzter Störung der Lebensverhältnisse, in der Bedrängung durch Hunnen und fremde Stämme aus dem weiteren Osten, im Verlust der Nahrung und in drohender Hungersnot der an überlieferter Wirtschaft - Viehzucht oder Landbau - hängenden Stämme.

Augustins Folgerungen

Das wegweisende Denken entwickelte sich in dualistischen Ausdrucks​formen, in unaufhebbaren, noch unter manichäischem Einfluß gebildeten Konfigurationen. Die Heimsuchung Roms durch die Westgoten 410 n. Chr. unter ihrem König Alarich wirkte wie ein tempelstürzendes Ereig​nis auf die Zeitgenossen. Kaiser Theodosius hatte kurz zuvor im Zuge seiner Christianisierungspolitik die Konfiskation der römischen Tempel​schätze verfügt. Daß dies aber keineswegs eine Schuld sei, die die Rache der Götter in Gestalt Alarichs und seiner - arianisch christianisierten ​Westgoten heraufbeschworen habe, lehrte der Kirchenlehrer Augustin in seinem mit einer Apologie beginnenden Werk De civitate dei, aus dem viele spätere Autoren einzelne Teile aufnahmen und gleichsam kanonisier​ten. Einige Jahre zuvor hatte Augustin in seinen Confessiones eine tief schürfende Selbstdarstellung vorausgeschickt, der dann seine Botschaft von größter denkbarer Gemeinschaft in einem Reiche Gottes in der Schöpfung, von gegenwärtiger wie künftiger ecclesia nachfolgte. Dieser tragende Begriff der christlichen Weltgemeinde war die Hinterlassen​schaft einer sich behauptenden antiken Rhetorik, die auch die christlich gewordene Welt prägte und der ganzen Menschheit in „einem christli​chen Imperium“ den Weg einer Erlösung der Seele wies (universalis via). So unverkennbar der Einfluß Ciceros ist, so deutlich bleibt doch die entschiedene Distanz zur römischen Götterverehrung, die sich in der These präzisiert, daß die Götter weder am Aufstieg noch am Fall Roms beteiligt waren und ihm auch nicht halfen. Der Götterkult in seinen Ri​ten war glaubensferne Unzucht. Doch es gibt einen ganz und gar ande​ren, eben den monotheistischen, friedengewährenden Gottesstaat, den Augustin nach biblischem Vorbild und unter dem Eindruck Ciceros und anderer darstellt. Sein Verdikt über die Geschichte des Römischen Rei​ches, sogar jedweder Großreichsbildung ist entschieden und zeitentho​ben radikal rational, „da man doch nicht nachweisen kann, daß Menschen glücklich sind, die stets in Kriegsnöten dahinleben und in Bürger- oder Feindesblut, auf jeden Fall in Menschenblut waten, die in düsterer Furcht und blutgieriger Leidenschaft ihr Leben führen und sich Freuden ver​schaffen, die glänzend und brüchig sind wie Glas, um die man sich schrecklich ängsten muß, sie könnten plötzlich zersplittern“. So fragt er: „Was also sind Reiche, so ihnen Gerechtigkeit fehlt, anders als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche. Auch da ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines An​führers steht, sich durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusam​menschließt und nach fester Übereinkunft die Beute teilt.“ Diese Beute​gemeinschaft ist wohl kaum treffender benannt worden als von Augustin. Gemeinschaft und auch Staat können böser Art sein. Es muß also ein Maß geben, das anzunehmen ist. „Wenn dieses üble Gebilde durch Zu​zug verkommener Menschen ins Große wächst, so daß Ortschaften be​setzt, Niederlassungen gegründet, Städte erobert, Völker unterworfen werden, nimmt es ohne weiteres den Namen Reich an...“ Gleichwohl stellte sich Augustin nicht auf die Seite der Zerstörer des Römischen Rei​ches, das dank der Reformen Diocletians noch einmal Lebenskraft ent​faltete. Vielmehr sah er ihm Aufgaben zuwachsen, die dann von christli​chen Kaisern aufgenommen wurden. Hierzu zählten die Verallgemeine​rung des römischen Bürgerrechts, das Streben nach Erhalt des Friedens, aber auch die Bewahrung alter Römertugenden.

Edward Gibbon hat in Anlehnung an Polybios die Treue der Bürger gegeneinander wie gegen den Staat gepriesen und der res publica als pa​tria den höchsten Wert zuerkannt, für den zu sterben nach dem Wort des Dichters Ovid höchste Ehre war. Der lange Kriegsdienst der Bürger als unabdingbare Obliegenheit, ihre stete Kampfbereitschaft, Furchtlosig​keit, Subordination, gewaltige Marschleistungen und verläßliches Aus​harren hatten ein Jahrhunderte überdauerndes, den Gegnern überlegenes Heer geschaffen, ehe in nachaugusteischer Zeit die Berufssoldaten der Praetorianer- Kohorten einen neuen, anders gearteten harten Kern bewaffneter Macht in Rom bildeten. 

Bis 395 war das Imperium meist in drei Praetorianerpräfekturen aufgeteilt: Zur ersten gehörten Britannien, Gallien, Spanien und das nördliche Marokko, zur zweiten die Provinz Africa, Italien und die Balkanhalbinsel bis zur Struma, zur dritten der Rest des Reiches. Am Ende des 4. Jahrhunderts verfügten die Praetoria​nerpräfekten über derartig umfassende zivile und fiskalische Befugnisse, daß sie in der Literatur sogar als Vizekaiser angesehen wurden. Die Pra​etorianerpräfekturen waren in Diözesen unterteilt, diese wiederum in Provinzen. Die Armeen des Heeres, die comitatenses, wurden teils dem Kaiserhof beziehungsweise einem der Kaiserhöfe, teils den gefährdeten Provinzen zugewiesen, während sämtliche an den Grenzen in den ange​legten Befestigungen stationierten limitanei als ständige Frontarmeen die grenznahen Gebiete aufzuklären und Invasoren zu bekämpfen hatten, bis die comitatenses eintreffen konnten. Den Großteil der Soldaten bildete die Infanterie, zu der jedoch in wachsendem Umfang berittene Einheiten hinzutraten. Schließlich wurden Einheiten aus den Barbarenstämmen ge​bildet, Föderaten, die unter eigenen Anführern kämpften. Aber auch in den Armeen dienten zahlreiche rekrutierte Barbaren, unter dem Oberbe​fehl von Berufsgenerälen, den magistri militum.
Gibbon erkannte, daß der Niedergang des Römischen Reiches unver​meidliche Folge seiner übermäßigen Größe war. Hierzu führte er kom​plexe Ursachen auf, vor allem das stetige Vordringen starker angriffslu​stiger Völkerschaften aus dem Norden und Nordosten, aber auch gerade das Christentum seit Constantin, das die „tätigen Tugenden“ und den kriegerischen Geist entmutigte und Mildtätigkeit und Andacht um eines künftigen Lebens willen an ihre Stelle treten ließ. Augustin dachte anders: Das Imperium mochte zerbrechen; aber die Idee dieses Reiches pflanzt sich in neuen civitates fort. Das entspricht göttlicher Ordnung. Diese Überzeugung entsprang dem Glauben, der sich aus Verkündigungen des Alten Testaments nährte, die Augustin durch Leben und Auferstehen Christi bestätigt sah. Die Überlegenheit des Christentums als bewegen​der geistiger Macht lag in der Eigenart seiner Synthese, die Gegensätze zusammenfaßte und zugleich überhöhte, so daß es, „einmal geduldet, rasch zur herrschenden Religion werden mußte“. Seine Botschaft übte stärkste Anziehungskraft aus. Sie ermutigte den Mystizismus, verkün​dete eine Eschatologie der Hoffnung, war reich an religiösen Symbolen, entwickelte ein eindrucksvolles Ritual, besaß besondere Anziehungskraft auf die Niedrigen, Armen und Beladenen, lehrte, daß vor Gott Sklave und Kaiser gleich seien; und sie forderte von allen Gemeinschaft und brüderliche Liebe. Die schon in frühchristlicher Zeit entwickelte tätige Für​sorge für Arme und Kranke, Witwen und Waisen - nach dem Vorbild iso​lierter jüdischer Gemeinden - zog viele an. Wunder und Visionen traten hinzu. Die Einflüsse der griechischen Philosophie sicherten der christli​chen Theologie philosophischen Gehalt und intellektuellen Rang, den die frühen Kirchenväter weithin wirkend verkündigten. Die Kirche war seit den Tagen des Apostels Paulus - auf der Grundlage der einstigen Juden​gemeinden im Mittelmeergebiet - teilweise hervorragend organisiert. Sie erlaubte auch den Frauen, eine führende Rolle im Kirchenleben zu spielen. Trotz des Schismas zwischen dem lateinisch-römischen Chri​stentum im Westen und der Kirche im Osten entstanden machtvolle selbständige Organisationen im gesamten Imperium. Es verfügte über konkrete Formen, entsprach rationalen Ansprüchen und war philoso​phisch und auch mystisch zugleich, insgesamt in seinem geistigen Rang unübertroffen. Gott verknüpft Körperliches mit Unkörperlichem, gesellt Körper zu Körper, „mögen sie auch als himmlisch und irdisch voneinan​der verschieden sein.“

Die griechisch-römische Kultur, die im Orient aufbricht und im Rö​mischen Reich das gesamte Mittelmeergebiet umfaßt, bis an die Donau und an die Nordsee expandiert, hat die drei Hauptformen politischer Verfassung entwickelt, die sich bis heute behaupten: die Monarchie des zentralisierten und bürokratisch verwalteten Staates; den autogenen, sich selbst regierenden Staat nach städtischem Vorbild, in dem das Volk ent​scheiden kann und seine Repräsentanten regieren; und schließlich das ständige Bündnis, das föderative System einer Anzahl verschiedenartig organisierter, weitgehend oder doch teilweise selbständiger politischer Einheiten. 

Der Zerfall des Römischen Reiches hat Literatur wie moder​ne Forschung nicht erst seit Gibbon, nach ihm aber häufig bewegt. In po​sitivistischer Erfassung sind sogar 222 Ursachen aufgezählt worden. Wesentlich bleibt die Sicht auf das Imperium als großes System der WeIt​herrschaft, das fortgesetzt neue Kräfte anzog und zur Entfaltung brach​te. Aber als in steter Bewegung befindliches System unter wechselnden und stoßartigen Belastungen büßte es seine Kraft ein und verlor es seine Substanzen. Reste und starke Spuren aber blieben.

Francia

In Gallien war ein neues Reich unter dem Frankenherrscher Chlodwig entstanden, nach seiner christlichen Taufe durch Bischof Remigius von Reims, unter dem Einfluß der jungen Königin, der katholischen Burgun​derin Chlothilde. Sie wies den Weg zur Übernahme des athanasischen Glaubens der gallischen und römischen Umwelt. Dem folgte die kaiser​liche Anerkennung und Erhebung zum Rex Gloriosissimus und zum Dominus aller Bewohner wie auch der Bischöfe seines Reiches. Chlod​wig war Frankenkönig und oberster römischer Militär- und Verwaltung​schef Galliens in einer Person. Die Symbiose der germanischen Ein​dringlinge mit den römischen Honoratioren und gallischen Einwohnern begründete das erste große nachrömische Reich. Es bildete die dauerhaf​te Grundlage einer Entwicklung zur Einheit der Francia, wie Chlodwig selbst sein Land und Reich genannt haben soll. Daß der König Herr in mehrfachem Sinne war, ergibt sich aus germanischer Überlieferung. Kö​nig bedeutete Herrschaft über andere Herren und oberste Repräsentanz des Volkes, wobei „die Anwendung auf Gott und Christus dem gleich zu achten ist“. Dies begründet die Auffassung, daß Volk wie Königsfamilie und Adelssippen göttlichen Ursprungs seien, die sich schon aus der Germania des Tacitus folgern läßt. 

Durch vier Tatsachen galt auch in Deutschland seit der Zeit Karls des Großen das Königtum begründet. Der König war größter Grundherr in seinem Land, im Besitz der größ​ten bäuerlichen Fronhöfe, Heerführer, oberster Gerichtsherr, schließlich, „unmittelbar in Gottes Dienst“, Herr der Bischöfe und Schutzvogt der Kirche. Das letzte blieb das schwierigste seiner Ämter.

Wohl nicht in erster Linie die Herrschaft selbst auch die gewalttätige nicht, doch der Wechsel der Herrschaft bedurfte besonderer Legitimati​on. Sie bestand in der Königswahl durch die Großen, die in dem Erfolg​reichen immer auch die Blutlinie, das mitunter so genannte Geblüts​recht achtete, die später zur schlichten Erblinie nach erbrechtlichen Grundsätzen abflachte, mit der die Erhaltung der Glaubensformen, der Sitten und Gewohnheiten einherging. Doch das Geblütsrecht nahm höchste Weihe und Bestimmung in Anspruch, in der die Götternähe an​tiker Herrscher wiederaufgenommen scheint. Die gewaltigen und be​harrlichen Kriegsanstrengungen eines Carolus Magnus, aber auch seine außerordentlichen persönlichen Eigenschaften, die unermüdliche Lei​stungsfähigkeit, Weitsicht und Scharfblick, nicht zuletzt sein Bildungsei​fer bis ins hohe Alter haben seiner Herrschaft die Aura zeitenthobener Besonderheit verliehen. Die Auszeichnung durch Krönung, die Papst Leo III. am Weihnachtstag 800 in Rom vollzog – „imperator et augustus nominatus est“ -, stellte den Kaisertitel gleichsam in Konkurrenz mit Byzanz in Westeuropa wieder her.

Neues Imperium Christianum

Ernst Kantorowicz, in seinem interessanten Werk, Die zwei Körper des Königs, führt eine Reihe von Quellen an, die vom Rom der Kaiserzeit, dem Imperium, über juristische Kodifikationen im Byzanz Justinians (rex et sacerdos) in das Mittelalter hineinreichen. Sie bezeugen das Dop​pelwesen des Imperators oder Basileus, in Parallele zur Zweinaturen​-Lehre Christi, als Inkorporation und als Instrument, als gemina persona, gemina natura, geminata persona, gemina substantia - etwa nach Er​klärungen mehrerer spanischer Konzile zu Toledo im 7. Jahrhundert. Kantorowicz spricht vom „christusartigen Königtum“ nach Salbung und Krönung. Eine berühmte Miniatur, ein Aachener Evangeliar, das 973 auf der Reichenau entstand und wahrscheinlich Otto II. darstellt, aber auch andere Beispiele, so die theologischen Traktate eines Anonymus aus der Normandie um 1100, scheinen diese supranaturale Verbindung des Imperators zu bekräftigen, wie Kantorowicz schreibt: „Der Kaiser zum Himmel erhoben (imperator usque ad celum erectus), alle irdischen Mächte unter ihm, er selbst Gott am nächsten“, in Aufnahme eines Wor​tes, dessen Ursprung Isidor von Sevilla zugeschrieben wird.

Anderseits behaupteten sich aus der Überlieferung der Herzogswahl in den Stämmen des Frankenreiches vor wie nach Karl dem Großen dau​ernde Rivalitäten bei der Wahl des aus allen herausgehobenen Königs. Abstammung und Erbrecht, das Geblütsrecht, konkurrierten mit der freien Wahl durch die Großen, die Herzöge, dann auch die Grafen, während sich die Kirche der rituellen Formen der Einsetzung bemäch​tigte, ohne daß diesen die gravierende Entscheidung zufiel. Diese von Kantorowicz übergangene Entwicklung läßt sich sowohl bei der Krö​nung - nach vorhergehender Taufe - des Frankenkönigs Chlodwig in Reims als auch noch bei der Erhebung des Sachsenherzogs Heinrich zum deutschen König 919 nachweisen, der sich der Salbung und Krö​nung verweigerte. Königswahl und Kaiserkrönung blieben dauernd voneinander geschieden. Die Meinung läßt sich hören, daß die erste die dauernde Wirkung des gentilen Denkschemas der Abstammungsge​meinschaft bezeugt. In diesem Lichte läßt sich auch der spätere Dualismus der Begriffspaare Kaiser (Person) und Reich (Raum) und schließ​lich Volk und Verfassung verstehen.

Das an römische Rechtsvorstellung und Verwaltung sich anlehnende Imperium Christianum der Frankenkönige ruhte auf mehreren schich​ten, die die Herrschaft begründeten. Natürlich bestimmte das fränkische Heer die erste Machtposition. Doch langfristige Veränderungen spielten sich ohne militärische Kämpfe ab. Neben dem Ansehen wie der fami​liären, blutsmäßigen Verbindung der Könige wog ihr fortgesetzt aus​gedehnter Grundbesitz, dem der der adligen und geistlichen Grundher​ren an die Seite trat. Die zunehmende Stärke dieser Schicht brachte das Königtum in nachkarolingischer Zeit in Bedrängnis. Aber auch der inne​re, mit römischen Vorstellungen unvereinbare Widerspruch zwischen der faktischen Herrschaft der gens Francorum über die verschiedenen gentes des fränkischen Vielvölkerreiches wirkte sich aus. Innere Gegensätze und äußere Bedrängnisse führten im Verlaufe des 9. Jahrhunderts zur Aufspaltung des großen Reiches zwischen Ebro, Weser und Po in die fünf selbständigen Königreiche Westfranken, Ostfranken, Hoch- und Niederburgund und Italien. Nur als ostfränkischer König regierte noch ein Karolinger, im westfränkischen Reich ein Robertiner (Capetinger), in Hochburgund ein Welfe, in Niederburgund Boso von Vienne, in Italien Berengar von Friaul.

Nach englischen Quellen, die wohl reine Juristenkonstruktionen des 16. Jahrhunderts wiedergeben - und nach Interpretation von Shakespea​res Richard II. -, wendet Kantorowicz die Zwei-Körper- Theorie (body natural und body politic) auch auf das englische Königtum an. Noch in​teressanter erscheint, daß im 9. Jahrhundert, während der ersten Blüte des vereinigten Englands unter dem Wessex-Königtum der König Aethel​stan, ein Enkel Alfreds des Großen, in Urkunden Imperator regiminis anglici und basileus albionis und gar schon basileus anglicae nationes ge​nannt wird. Ohne päpstliche Assistenz verbindet er den Kaisertitel mit dem Königstitel, bringt er mithin die älteste nationale, von päpstlicher Einwirkung unabhängige Herrschaft über sein Reich zum Ausdruck. Auch die Formeln dei gratia, vicarius dei, advocatus ecclesiae und rex et sacerdos finden sich in England. Der Titel Imperator wurde vom deut​schen König Otto I. erst nach dem - kurzlebigen - Vorbild der mit ihm verwandten Sachsenkönige in England angenommen. Doch die Anteil​nahme des Papstes aus den Umständen der Lage Italiens und seiner rö​mischen Situation heraus verlieh diesem Titel eine gänzlich neue, an Karl den Großen und dessen Herrschaftsanspruch anknüpfende Qualität. Ob im Kanzleigebrauch entstanden oder als Politikum begriffen, was sich kaum entscheiden lassen dürfte, erscheint doch der Bedeutungsgehalt außer Frage. Das Weltimperium, urteilt ein deutscher Historiker, „war seinem Wesen nach eine sakrale Macht, die ihre letzte Rechtfertigung aus dem Transzendenten empfing. Es war die Hegemonie über die abendlän​dische Christenheit ... Es gab äußerlich keine Machterweiterung, aber eine höhere Weihe und brachte einen Kreis neuer, schwerster Pflichten, den Schutz der Gesamtkirche und die Unterstützung ihrer Ziele durch Aus​breitung des Glaubens...“ Schon aus Titulatur wie Berufungsüberzeugt​heit ergibt sich, daß in Deutschland das Imperium - im Bunde mit dem Papsttum - zur Reichsherrschaft mit universalem Anspruch wurde; in England hingegen „hat es sich zum nationalen Königtum zurück- oder besser gesagt weitergebildet“. Die Wasserscheide zwischen auseinan​dertreibenden historischen Entwicklungen deutet sich schon in diesem Zeichen an.

Die Rolle der Spätantike in der modernen Geschichtsauffassung

Die Titel zweier im angelsächsischen Raum erschienenen Werke ver​anschaulichen vielleicht am deutlichsten den Wandel, dem die Beur​teilung der Rolle der Spätantike innerhalb der europäischen Ge​schichte durch die neuzeitliche Geschichtsforschung unterlag. Am Be​ginn steht Edward Gibbons Decline and Fall of the Roman Em​pire, im 18. Jh. erschienen, dessen Titel als Leitmotiv gelten kann für jede organische Dekadenz- und Untergangsideologie, die, aus der Romantik kommend, gleichermaßen die nationalistische wie die mar​xistische Geschichtsschreibung nachhaltig beeinflußte und heute noch nachwirkt. Den derzeitigen Stand der Entwicklung bezeichnet der Ti​tel des von L.T. White herausgegebenen Sammelbandes The Transformation of the Roman World. Erst ein solcher Begriff kann der komplexen Verlaufsstruktur der Umwandlung von einer politi​schen Gestalt in eine andere gerecht werden.

Von den letzten Reichsreformen bis zum ersten nicht voll integrierten politischen Gebilde auf Reichsboden

Die Herrschaft Diokletians beendete die fast ein Jahrhundert dauernde Periode der Unsicherheit und des Bürgerkrieges. Diokletian war in Illyrien geboren, setzte sich daher leichter über die traditionel​len Privilegien Italiens hinweg, und er war Militär. Er teilte das Reich in vier Herrschaftsbezirke, die zwei Augusti und zwei Caesaren (die​sen unterstellt, mit Nachfolgerecht) unterstanden. Residenzen waren Trier, Mailand, Sirmium und Nikomedia. Die weitere Einteilung bil​deten 12 Diözesen (Verwaltungseinheiten) und 101 Provinzen. Konstantin der Große versuchte ähnliches mit vier Präfekturen (Kon​stantinopel, Sirmium, Mailand, Trier), 14 Diözesen und 117 Provin​zen. Nach dem Sieg über seine Mitregenten konnte die Herrschafts​teilung aufgehoben werden. Obwohl Konstantin sich durch das Tole​ranzedikt auch des zu großen Teilen christlich gewordenen Mittel​standes versichern konnte, der von seinen ökonomischen Interessen her mittelmeerisch orientiert war, konnten diese oktroyierten For​men der Reichsorganisation die zentrifugalen Tendenzen nicht we​sentlich aufhalten. Das galt vor allem für die wirtschaftlichen Grund​lagen. Deren Hauptproblem lag in der Landwirtschaft. Da die Aristo​kratie von Handel und Handwerk ausgeschlossen war, kam es von dieser Seite her zu überstarken Investitionen in Landbesitz. Der länd​liche Mittelstand wurde entweder zum Landarbeiter herabgedrückt oder wich in die Stadt aus, vor allem nach Rom, wo er sich dem städ​tischen Proletariat zugesellte. Zur gleichen Zeit, etwa seit dem 2. Jh. n.Chr., verminderte sich die Zahl der Sklaven: Mit dem Ende der Expansion versiegte der Nachschub, der bei einer durchschnitt​lichen Lebenserwartung von etwa 17 Jahren notwendig war. Außer​dem differenzierte sich in den ländlichen Großbetrieben der Arbeits​prozeß. Es wurden vermehrt eigenverantwortliche Fachkräfte benötigt, was die Zahl der Freilassungen hob. Ein übriges trug das aufstre​bende Christentum dazu bei. Aus den Landgütern (Latifundien) wur​den sich selbstversorgende (autarke) Großbetriebe; infolgedessen gin​gen Handel und freies Gewerbe zurück. Zur Erhaltung der Heere, zur Bezahlung nicht unbeträchtlicher Tribute und zum Import von Lu​xusgütern floß dauernd Kapital ab, was vor allem in Italien eine stark defizitäre Tendenz hervorrief. Die rapide Verminderung der Goldre​serven zerstörte die Währung, was sich wiederum negativ für den Handel auswirkte. Angesichts einer sehr starken landwirtschaftlichen Spezialisierung war aber das italische Festland, das vor allem Wein und Öl produzierte, auf Importe von Grundnahrungsmitteln, vor al​lem von Getreide, angewiesen. Unter Diokletian versuchte man, mit Hilfe einer neuen Form der absoluten Monarchie, dem Dominat, Preise, Handel und Gewerbe unter staatliche Kontrolle zu bringen (Höchstpreis-Edikt). Ein umfassendes Steuersystem hob zwar alte Privilegien auf, zerstörte aber gerade die leichter dem fiskalischen Zu​griff ausgesetzten, weil kapitalkräftigeren Einheiten der römischen Wirtschaft, die Städte, durch übermäßige Belastung. Die führende Schicht wanderte daraufhin auf die Landgüter ab, die sich, da sie dem Staat gegenüber einheitliche, exempte Wirtschaftskörper darstellten, mehr und mehr auch zu politischen und sozialen Einhei​ten entwickelten. Bald findet sich die Bezeichnung regna dafür. Auf diesen Latifundien der senatorischen Aristokratie bestand die Masse der Bevölkerung aus coloni (Landarbeitern), die seit Diokletian an die Scholle gebunden waren. Privatarmeen übernahmen den Schutz dieser Grundherrschaften, Eigenkirchen ihre geistliche Betreuung. Dieser Prozeß der Rearchaisierung kam in wesentlichen Punkten dem politischen Verständnis der neu einströ​menden Völkerschaften und der neu sich bildenden germanischen Reiche entgegen.

Nach dem Tod von Kaiser Theodosius (395) kam es zur Teilung des Römischen Reiches bei etwa 18 Grad östlicher Länge, der Linie Dri​na-Dubrovnik-Kleine Syrte (Nordafrika). Trennungslinie der beiden römischen Reiche ist die Sprachgrenze von Latein und Griechisch.

Westreich: Honorius- Hauptstadt: Ravenna

Ostreich: Arcadius Hauptstadt: Konstantinopel

Es hatte jedoch zuvor schon mehrmals mehrere Kaiser zur gleichen Zeit gegeben; nichts sprach dafür, daß diese Teilung von Dauer sein müßte und den Untergang einleiten sollte. Einschneidender scheint, daß nach der Niederlage des Ketzerkaisers Valens bei Adriano​pel gegen die Westgoten (378) der Friede durch Theodosius auf eine Weise hergestellt wurde, die ohne Vorbild war: Die Westgoten wur​den als foederati innerhalb der Reichsgrenzen (Moesia = Bulgarien) angesiedelt. Damit wurde zum ersten Mal die Entstehung einer selb​ständigen politischen Identität auf Reichsboden geduldet.

Die Germanen

Quellen zur Geschichte der Germanen sind: I. Archäologie. Ihre Fun​de erlauben keine klare ethnische Zuordnung. 2. Nachrichten römi​scher Autoren wie Caesar und Tacitus. Ihre Gewährsleute sind sehr verschieden gut informiert und ihre Tendenz ist entweder, ihrer Ge​genwart den Spiegel vorzuhalten oder, die Überlegenheit eines Herr​schers lobrednerisch zu unterstreichen. 3. Die eigenen Stammestradi​tionen, die Origo gentis. Es ist zumeist die Herkunftsgeschichte der führenden Gruppe eines Stammes (Herrscherfamilie, Traditionskern), die in einer göttlichen Abkunft mündet.

Der Name der Germanen wurde von einem niederrheinischen Stamm auf die gesamte Bevölkerung jenseits des Limes übertragen. Sie selbst hatten keine Gesamtbezeichnung. Schwierig ist es, archäologisch seit der jüngeren Bronzezeit (6./5. Jh. v. Chr.) faßbare Gruppen späteren Ethnika zuzuordnen. Jedenfalls kann man, ausgehend vom EIbe​raum, bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. eine kontinuierliche Verände​rung der ursprünglich keltisch dominierten Kulturen feststellen. Erst im ersten Jahrhundert n. Chr. kann man einzelne Fundgruppen be​stimmten Stämmen mit aller Vorsicht zuordnen: Nordseegermanen (Friesen, Chauken, Sachsen), Rhein-Weser-Germanen (Tenktrer , Brukterer, Cherusker, Chatten), Elbgermanen oder Elbsueben (Lango​barden, Semnonen, Hermunduren, Markomannen, Quaden), Weichselgermanen (Rugier, Burgunder), Oder-Warthe-Germanen (Lugier, Vandalen, Goten), Ostseegermanen (südskandinavische Stämme). 

Die alte Einteilung in West-, Ost- und Nordgermanen ist sprachgeschicht​lich begründet und historisch bedenklich. Die germanische Überliefe​rung kennt, genannt nach den Söhnen des Mannus, drei Kultgrup​pen: Hermionen, Ingwäonen und Ist​wäonen.

Nach einzelnen Stammesbünden, von denen wir aus der römischen Geschichte jene unter Ariovist, Arminius und Marbod kennen, kam es erst seit dem 3. Jahrhundert zur Ausbildung historisch bekannter Großstämme wie Alemannen, Franken, Sachsen und Goten (Ethno​genese), die sich immer stärker zur römisch-griechischen Ökumene hin orientierten. 

Aus der Verschiebung von Interessenschwerpunkten und der Wanderung einzelner Gefolgschaftsgruppen entstand der Eindruck einer gewaltigen Völkerwanderung, der dadurch noch verstärkt wurde, daß der Hunneneinbruch schon verfestigte Ethnika (Völkerschaften) wieder aufbrach.
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